
Service

Das Renten-ABC

> Über 150 Fachbegriffe

> Was steckt hinter den Begriffen?

> Welche weiteren Informationen Sie erhalten können

Größe: 100 % (bei A5 > 71%)



Von Abhilfebescheid bis Zuzahlung

Die gesetzliche Rentenversicherung betreut 52 Millionen Versicherte und  
über 20 Millionen Rentner. Gerade deshalb ist es wichtig, dass die Begriffe der 
Rentenversicherung kein Fremdwort bleiben.

In der Broschüre sind über 150 Fachbegriffe näher erklärt. Sie erfahren 
beispielsweise, wann Sie versicherungspflichtig sind und wie Ihre Beiträge 
berechnet werden, was unter Rehabilitation und Teilhabe zu verstehen ist und 
wie sich Ihre spätere Rente zusammensetzt.

Die Begriffe sind alphabetisch geordnet. Die im Erläuterungsteil  hervor-  
gehobenen Begriffe werden als eigenständiges Stichwort erklärt.

Sollten dennoch Fragen offenbleiben, können Sie sich gern an uns wenden.  
Wir sind für Sie da.

108 3. Auflage (3/2010)
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Alles rund um Rente und Rehabilitation

Das Rentenrecht ändert sich immer häufiger. Da ist es gar nicht so leicht, den 
Überblick zu behalten. In diesem Kapitel erklären wir Ihnen über 150 Fach-
begriffe. So können Sie sich über die wichtigsten Bereiche der gesetzlichen 
Rentenversicherung informieren.

Abhilfebescheid Einen Abhilfebescheid erhalten Versicherte oder Rent-
ner, wenn sie Widerspruch gegen eine Entscheidung der 
Rentenver sicherung eingelegt haben und ihnen Recht 
gegeben wird.

Abschläge Abschläge sind Abzüge von der Rente. Solche Abzüge, 
die durch den Zugangsfaktor ausgedrückt werden, gibt es
> bei der Altersrente, wenn sie vorzeitig in Anspruch 

genommen wird,
> bei Renten wegen Erwerbsminderung und bei Erzie-

hungsrenten, wenn sie vor dem  63. Geburtstag in 
Anspruch genommen wird, und

> bei Hinterbliebenenrenten (Witwen-/Witwerrenten, 
Waisenrenten), wenn der Versicherte vor seinem 
63. Geburtstag gestorben ist.

Der Abschlag beträgt 0,3 Prozent pro Monat, den die  
Rente vorzeitig beansprucht wird. Bei Altersrenten  
liegt der maximale Abschlag bei 18 Prozent, bei Ren-
ten  wegen Erwerbsminderung, Erziehungsrenten und 
 Hinterbliebenenrenten sind es höchstens 10,8 Prozent.



Unser Tipp:

Ob und mit welchen Abschlägen Sie bei Ihrer Rente 
rechnen müssen, können Sie in unseren Broschüren 
„Die richtige Altersrente für Sie“, „Erwerbsminde-
rungsrente: Das Netz für alle Fälle“ und „Hinterblie-
benenrente: Hilfe in schweren Zeiten“ nachlesen. Auf 
Seite 51 erfahren Sie, wo Sie die Broschüren  erhalten 
können.
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Aktueller 
Rentenwert

Der aktuelle Rentenwert ist der Betrag, der der monat-
lichen Rente entspricht, wenn für ein Kalenderjahr 
Beiträge aufgrund des Durchschnittsentgelts gezahlt 
worden sind. Der aktuelle Rentenwert wird bei der 
Berechnung einer Rente in die Rentenformel eingesetzt 
und entscheidet so mit über die Höhe und die Anpas-
sung der Rente.

Er richtet sich unter anderem nach den Bruttolöhnen, 
dem Beitragssatz in der Rentenversicherung und dem 
Verhältnis von Rentnern zu Beitragszahlern (Nachhal-
tigkeitsfaktor). Der Betrag wird grundsätzlich jedes Jahr 
zum 1. Juli neu festgelegt. Dadurch wird die gesetzliche 
Rente an die Lohnentwicklung angepasst (Rentenanpas-
sung). 

Solange die Einkommensverhältnisse in den alten und 
neuen Bundesländern unterschiedlich sind, gibt es einen 
aktuellen Rentenwert (Ost).

Altersgrenze Die Altersgrenze ist der Zeitpunkt, zu dem man nach 
dem Erwerbsleben in den altersbedingten Ruhestand 
geht. Versicherte müssen eine bestimmte Altersgrenze 
erreicht haben, um eine Altersrente zu beanspruchen. 

Die Regelaltersgrenze liegt für vor 1947 Geborene bei 
65 Jahren. Von 2012 an wird sie für nach 1946 Gebo-
rene stufenweise auf 67 Jahre angehoben. Bei vorgezo-
genen Altersrenten liegt die Altersgrenze unter Umstän-
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den auch vor der Regelaltersgrenze. Die Rente kann 
dann aber um einen Abschlag gemindert werden.

Altersrenten Altersrenten sind monatliche Zahlungen der gesetz-
lichen Rentenversicherung, die Versicherte ab einem 
 bestimmten Alter erhalten können, wenn sie die sons-
tigen Voraussetzungen erfüllen. Die sogenannte Regel-
altersrente wird zurzeit mit 65 Jahren gezahlt.  Die 
Regel altersgrenze wird aber für nach 1946 Geborene  
ab 2012 schrittweise auf 67 Jahre angehoben. 

Neben der Regelaltersrente gibt es zum Beispiel die 
 Altersrente
> für langjährig Versicherte,
> für schwerbehinderte Menschen,
> für Frauen und
> wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit.

Für diese Altersrenten gelten andere Altersgrenzen.

Unser Tipp:

Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre 
„Die richtige Altersrente für Sie“. Wie Sie diese erhal-
ten, erfahren Sie auf Seite 51.

Altersteilzeit-
arbeit

Arbeitnehmer ab 55 Jahre können durch Altersteilzeit-
arbeit ihre Arbeitszeit halbieren. Dafür erhalten sie das 
halbe Arbeitsentgelt und zusätzlich eine Aufstockungs-
zahlung. Es gibt zwei Möglichkeiten der Altersteilzeit-
arbeit:
> die Halbierung der wöchentlichen Arbeitszeit oder 
> das sogenannte Blockmodell, bei dem der Arbeit-

nehmer in der ersten Hälfte der Altersteilzeitarbeit 
unverändert weiterarbeitet und dafür in der zweiten 
Hälfte freigestellt wird.

Alters- 
versorgung

Zusätzliche Altersversorgung 
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Altersvorsorge Als Altersvorsorge bezeichnet man alle Maßnahmen, die 
dazu dienen, im Rentenalter finanziell abgesichert zu 
sein.

Es gibt drei Arten der Altersvorsorge:
> die gesetzliche Altersvorsorge (Beiträge zur gesetz-

lichen Rentenversicherung),
> die betriebliche Altersversorgung (regelmäßige Ein-

zahlungen in ein Sparprodukt, die entweder der Ar-
beitgeber für den Arbeitnehmer übernimmt oder die 
aus dem Gehalt des Arbeitnehmers gezahlt werden),

> die private Altersvorsorge (eigenverantwortliches 
Ansammeln von Kapital oder Sachwerten).

Unser Tipp:

Lesen Sie hierzu bitte auch die Broschüren  
„Privatvorsorge von A bis Z“, „Altersvorsor - 
ge – heute die Zukunft planen“ und „ Be-  
triebliche Altersversorgung“. Im Kapitel  
„Broschüren – weitere Infomationen für  
Sie“ erfahren Sie, wie Sie die Broschüren 
bekommen können.

Anrechnungs-
zeiten

Anrechnungszeiten sind Zeiten, in denen zwar keine 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt 
wurden, die aber trotzdem bei der Prüfung des Renten-
anspruchs und der Berechnung der Rente berücksichtigt 
werden können.

Angerechnet werden beispielsweise Zeiten, in denen 
Versicherte krank, schwanger oder arbeitslos waren. 
Auch Zeiten der Schulausbildung und des Studiums  
ab dem 17. Lebensjahr können Anrechnungszeiten  
sein.

Für Ausbildungszeiten, die keine Anrechnungszeiten 
sind, können Versicherte bis zu ihrem 45. Geburtstag 
freiwillige Beiträge nachzahlen (Nachzahlung).



8

Unser Tipp:

Wann Anrechnungszeiten berücksichtigt werden, kön-
nen Sie in unseren Broschüren „Rente: Jeder Monat 
zählt“ sowie „Arbeitslos – was Sie beachten sollten“ 
nachlesen. Wie Sie diese erhalten, erfahren Sie im 
 Kapitel „Broschüren – weitere Informationen für Sie“ 
auf der Seite 51.

Anschluss- 
rehabilitation

Eine Anschlussrehabilitation ist eine ganztägig ambu-
lante oder stationäre Behandlung in einer Rehabilita-
tionseinrichtung, die unmittelbar nach einem Kranken-
hausaufenthalt durchgeführt wird (Medizinische 
 Rehabilitation). Der zuständige Rentenversicherungs-
träger sorgt dafür, dass die Anschlussrehabilitation 
nahtlos an die Krankenhausbehandlung anschließt, 
indem er den Reha-Antrag möglichst schnell bearbeitet. 
Der Sozialdienst im Krankenhaus hilft bei der Antrag-
stellung.

Antrag Ein Antrag ist die offizielle – in der Regel schrift- 
 liche – Form, mit der Anspruch auf eine Leistung er-
hoben wird. Alle Leistungen der gesetzlichen Renten-
versicherung müssen be antragt werden. Sie werden 
grundsätzlich nicht „von Amts wegen“ gezahlt.

Arbeits- 
einkommen

Arbeitseinkommen ist der nach den allgemeinen 
 Gewinnermittlungsvorschriften des Einkommensteuer-
rechts ermittelte Gewinn. Hierzu gehören Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger Arbeit und aus 
Land- und Forstwirtschaft. Das Arbeitseinkommen kann 
Grundlage für die Berechnung der Rentenversicherungs-
beiträge sein, sofern Versicherungs pflicht besteht.

Arbeitsentgelt Das Arbeitsentgelt umfasst alle Einnahmen eines Arbeit-
nehmers aus seiner Beschäftigung (Bruttoverdienst). Es 
ist die Grundlage für die Berechnung seiner Rentenver-
sicherungsbeiträge.
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Arbeitslosigkeit Arbeitslos ist, wer keine Beschäftigung ausübt, sich bei 
der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet hat und eine 
Beschäftigung von mindestens 15 Stunden pro Woche 
sucht. Wer arbeitslos gemeldet ist und Arbeitslosengeld 
erhält, für den zahlt die Bundesagentur für Arbeit in 
 aller Regel die Rentenversicherungsbeiträge.

Unser Tipp:

Nähere Informationen gibt Ihnen 
unsere  Broschüre „Arbeitslos – 
was Sie beachten sollten“. Wie 
Sie diese erhalten, erfahren Sie 
auf Seite 51.

Arbeits- 
unfähigkeit

Arbeitsunfähig ist, wer seine bisherige Arbeit aus ge-
sundheitlichen Gründen auf absehbare Zeit nicht aus-
üben kann. Während der Entgeltfortzahlung werden 
weiterhin Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung gezahlt. 
Wer im Anschluss daran Krankengeld erhält, zahlt zu-
sammen mit der Krankenkasse ebenfalls Pflichtbeiträge. 
Darüber hinaus können Zeiten der Arbeitsunfähigkeit 
beziehungsweise Krankheit Anrechnungszeiten sein.

Aufstockungs-
beitrag

Der Aufstockungsbeitrag ist eine freiwillige Beitrags-
zahlung von geringfügig Beschäftigten, die auf ihre Ver-
sicherungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung verzichten. Sie können damit den vom Arbeitgeber 
gezahlten Pauschalbeitrag bis zum regu lären Versiche-
rungsbeitrag auffüllen (Gering fügige Beschäftigung) und 
durch diese echten Pflichtbeiträge Anspruch auf alle 
Leistungen der Rentenversicherung erwerben.

Unser Tipp: 

Lesen Sie bitte auch unsere Broschüre „Minijob – Midi-
job: Bausteine für die Rente“. 
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Ausländische 
Staatsange-
hörige

Ausländische Staatsangehörige, die in Deutschland Bei-
träge gezahlt haben, erhalten ihre Rente auch im Aus-
land – grundsätzlich aber nur in Höhe von 70 Prozent.

Staatsangehörige der Europäischen Union und Bürger 
aus Ländern, mit denen Deutschland ein Sozialversiche-
rungsabkommen geschlossen hat, erhalten ihre Rente 
ohne Abzüge (Über- oder zwischenstaatliches Recht). 

Unser Tipp: 

Ob und in welcher Höhe Ihre Rente ins Ausland gezahlt 
wird, erfahren Sie in unserer Broschüre „Rente ohne 
Grenzen – arbeiten im Ausland“. 

Auslands-
aufenthalt

Bei einem vorübergehenden, das heißt von vornherein 
zeitlich begrenzten Auslandsaufenthalt (zum Beispiel 
einer Urlaubsreise) wird die Rente wie bisher weiter-
gezahlt.

Ziehen Versicherte oder Rentner jedoch dauerhaft ins 
Ausland, kann dies Nachteile für den Rentenanspruch 
oder die Rentenhöhe haben. Sie sollten sich daher noch 
vor dem Umzug bei ihrem Rentenversicherungsträger 
über die Folgen für ihre Rente informieren.

Unser Tipp:

Nähere Informationen dazu 
 finden Sie in unserer Broschüre 
„Rente ohne Grenzen – arbeiten 
im Ausland“. Auf Seite 51 kön-
nen Sie nach lesen, wie Sie die 
 Broschüre  bekommen.

Auszubildende Auszubildende sind Personen, die einen Beruf erlernen. 
Sie sind grundsätzlich in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung pflichtversichert.
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Unser Tipp:

Viele weitere Informationen rund um den Start ins Be-
rufsleben finden Sie in der Broschüre „Berufsstarter 
und ihre Sozialversicherung“. 

Ausweis für 
Rentnerinnen 
und Rentner

Der Ausweis für Rentnerinnen und Rentner ist ein 
schriftlicher Beleg dafür, dass eine Person eine Rente 
erhält. Mit dem Ausweis können unter Umständen Ver-
günstigungen beim Besuch von Veranstaltungen oder 
Einrichtungen in Anspruch genommen werden. Der 
Ausweis für Rentnerinnen und Rentner ist im Renten-
bescheid und in der jährlichen Mitteilung über die An-
passung der Leistung aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung (Rentenanpassung) enthalten und kann dort 
herausgetrennt werden.

Beiträge Beitragsberechnung

Beitragsbemes-
sungsgrenze

Die Beitragsbemessungsgrenze ist der Höchstbetrag, bis 
zu dem Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen bei der 
Berechnung des Rentenversicherungsbeitrags berück-
sichtigt wird. Für darüber hinausgehendes Einkommen 
müssen keine Beiträge gezahlt werden.

Solange noch unterschiedliche Einkommensverhältnisse 
in den alten und neuen Bundesländern bestehen, ist die 
Beitragsbemessungsgrenze unterschiedlich hoch.

Beitrags-
berechnung

Der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung be-
rechnet sich
> für pflichtversicherte Arbeitnehmer als bestimmter 

Anteil vom Bruttoverdienst (Arbeitsentgelt) bis zur 
Beitragsbemessungsgrenze,

> für pflichtversicherte Selbständige grundsätzlich als 
Anteil von der sogenannten Bezugsgröße, auf Antrag 
aber auch als Anteil vom Arbeitseinkommen.

Der Anteil wird Beitragssatz genannt.
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Beitrags-
erstattung

Mit einer Beitragserstattung werden gezahlte Renten-
versicherungsbeiträge an Versicherte beziehungsweise 
deren Hinterbliebene zurückgezahlt. Eine Beitrags-
erstattung kommt grundsätzlich nur dann in Frage, 
wenn
> Beiträge gezahlt wurden, aber keine Rente gezahlt 

werden kann, weil die fünfjährige Wartezeit nicht 
erfüllt ist, oder

> Beiträge zu Unrecht gezahlt wurden, zum Beispiel 
in der irrtümlichen Annahme, dass Versicherungs-
pflicht bestanden hat.

Unser Tipp:

In unserer Broschüre „Beitragserstattung“ erfahren 
Sie, unter welchen Voraussetzungen eine Erstattung 
Ihrer Beiträge möglich ist.

Beitragsfreie 
Zeiten

Beitragsfreie Zeiten sind Zeiten, in denen Versicherte 
zwar keine Beiträge zahlen, die aber trotzdem bei der 
Prüfung des Rentenanspruchs und bei der Berechnung 
der Rente berücksichtigt werden. Dies sind Anrech-
nungszeiten, Ersatzzeiten und die Zurechnungszeit.

Unser Tipp:

Alles rund um die Versicherungszeiten  
können Sie in der Broschüre „Rente: Jeder 
Monat zählt“ nachlesen. Wie Sie sie bekom-
men, erfahren Sie im Kapitel „Broschüren – 
weitere Informationen für Sie“ auf der  
Seite 51.

Beitragsgemin-
derte Zeiten

Beitragsgeminderte Zeiten sind Kalendermonate, die 
sowohl mit Beitragszeiten als auch mit beitragsfreien 
Zeiten belegt sind. Als beitragsgeminderte Zeit gilt auch 
die Berufsausbildung. 
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Unser Tipp:

Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre 
„Rente: Jeder Monat zählt“. Wie Sie diese erhalten, 
können Sie auf Seite 51 nachschlagen.

Beitragsnach-
zahlung

Nachzahlung 

Beitragssatz Der Beitragssatz ist ein Prozentsatz, der angibt, welcher 
Anteil von den beitragspflichtigen Einnahmen (Arbeits-
entgelt oder Arbeitseinkommen) – bis zur Beitragsbe-
messungsgrenze – als Versicherungs beitrag zur gesetz-
lichen Rentenversicherung zu zahlen ist.

Beitragszeiten Beitragszeiten sind Zeiten, für die Pflichtbeiträge oder 
freiwillige Beiträge gezahlt werden oder als gezahlt gelten.

Unser Tipp:

Welche Zeiten als Beitragszeiten angerechnet werden, 
erfahren Sie in unserer Broschüre „Rente: Jeder  
Monat zählt“. Im Kapitel „Broschüren – weitere Infor-
mationen für Sie “ auf Seite 51 erfahren sie, wie Sie die 
Broschüre erhalten.

Berücksich-
tigungszeiten

Berücksichtigungszeiten sind Zeiten, die zwar selbst nicht 
bewertet werden, aber sich sowohl beim Rentenanspruch 
– bei der Wartezeit von 35 oder 45 Jahren – als auch bei 
der Gesamtleistungsbewertung und den Mindestentgelt-
punkten bei geringem Arbeitsentgelt auswirken. Berück-
sichtigungszeiten können sein:
> Zeiten der Kindererziehung bis zum 10. Geburtstag 

des Kindes,
> Zeiten der nicht erwerbsmäßigen Pflege eines Pfle-

gebedürftigen in der Zeit zwischen dem 1. Januar 
1992 und dem 31. März 1995.
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Unser Tipp:

Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre 
„Kindererziehung: Ihr Plus für die Rente“. Wie Sie die-
se erhalten, können Sie auf Seite 51 nachschlagen.

Berufliche 
 Rehabilitation

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

Berufs-
unfähigkeit

Berufsunfähig ist derjenige, dessen Erwerbsfähigkeit 
wegen Krankheit oder Behinderung im bisherigen Beruf 
oder in einer anderen zumutbaren Tätigkeit auf weniger 
als sechs Stunden von vergleichbaren Gesunden gesun-
ken ist. 

Seit dem 1. Januar 2001 können keine neuen Ansprüche 
auf eine Rente wegen Berufsunfähigkeit mehr entstehen. 
Versicherte, die vor dem 2. Januar 1961 geboren sind, 
können aber eine Rente wegen teilweiser Erwerbsmin-
derung erhalten, wenn sie berufsunfähig sind. Der Ren-
tenversicherungsträger prüft dann, ob dem Versicherten 
eine andere Tätigkeit zugemutet werden kann. Dabei 
berücksichtigt er unter anderem das Leistungsvermö-
gen, die Ausbildung und den bisherigen beruflichen 
Werdegang.

Unser Tipp:

Mehr über die Berufsunfähigkeit erfahren Sie in der 
Broschüre „Erwerbsminderungsrente: Das Netz für 
alle Fälle“. 

Bescheid Trifft der Versicherungsträger eine rechtserhebliche 
Entscheidung, teilt er sie in einem schriftlichen Bescheid 
mit (siehe auch Rentenbescheid). Gegen den Bescheid 
können Versicherte und Rentner Widerspruch einlegen.
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Bezugsgröße Die Bezugsgröße ist ein Eurobetrag, der zur Berechnung  
verschiedener anderer Beträge, zum Beispiel der Hinzu-
verdienstgrenzen oder bestimmter Beitragshöhen, 
 he rangezogen wird. Sie wird aus dem Durchschnittsent-
gelt der gesetzlichen Rentenversicherung des jeweils 
vorletzten Kalenderjahres berechnet und ist in den alten 
und neuen Bundesländern unterschiedlich hoch.

Bruttorente Die Bruttorente ist der Betrag einer Rente vor Abzug 
von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen.

Bundesgarantie Die Bundesgarantie bezeichnet die Verantwortung des 
Bundes dafür, dass der Rentenversicherung genügend 
Geld zur Verfügung steht. Sind die finanziellen Mittel in 
der gesetzlichen Rentenversicherung nicht ausreichend, 
um alle Verpflichtungen zu erfüllen, stellt der Bund zu-
sätzliche Mittel bereit. Hierbei handelt es sich um ein 
Darlehen, für das keine Zinsen berechnet werden.

Bundes-
zuschuss

Der Bundeszuschuss ist der Beitrag des Bundes zur 
Finanzierung der Rentenversicherung. Mit ihm werden 
nicht beitragsgedeckte, sogenannte versicherungsfremde 
Leistungen bezahlt. Der Bundeszuschuss wird aus 
 Steuergeldern erbracht.

Clearingstelle Die Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung 
Bund prüft und entscheidet zentral für alle Sozialver-
sicherungsträger, ob jemand als abhängig Beschäftigter 
oder als Selbständiger anzusehen ist. Die Prüfung erfolgt 
auf Antrag des Versicherten oder des Arbeitgebers. 

Durchschnitts-
entgelt

Das Durchschnittsentgelt ist das mittlere Bruttoar-
beitsentgelt aller Versicherten. Es wird jedes Jahr neu 
festgelegt und bildet die Grundlage für die Ermittlung 
der Entgeltpunkte, die bei der Berechnung der Rente in 
die Rentenformel einfließen. Es ergibt sich genau ein 
Entgeltpunkt, wenn das persönliche Jahresentgelt dem 
Durchschnittsentgelt aller Versicherten entspricht.
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Durchschnitts-
verdiener

Ein Durchschnittsverdiener ist ein Versicherter, der 
 genau das Durchschnittsentgelt verdient.

Eckrente Die sogenannte Eckrente oder Standardrente ist die 
Rente eines Versicherten, der 45 Jahre das Durch-
schnittsentgelt verdient, davon Beiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung gezahlt und so 45 Entgeltpunkte 
erworben hat. Sie ist eine abstrakte Größe, um das 
 Standard-Rentenniveau zu verdeutlichen.

Einkommens-
anrechnung

Die Einkommensanrechnung ist die Berücksichtigung 
anderer Einkünfte bei der Rente; die Rente wird dann 
gegebenenfalls um einen Teil gemindert oder gar nicht 
mehr gezahlt. Eine solche Einkommensanrechnung gibt 
es bei Hinterbliebenenrenten (Witwen-/Witwerrenten, 
Waisenrenten) und Erziehungsrenten, wenn der Frei-
betrag überschritten wird.

Auch bei vorgezogenen Altersrenten und bei Renten 
wegen Erwerbsminderung werden zusätzliche Einkünfte 
angerechnet (siehe auch Hinzuverdienstgrenze).

Unser Tipp:

Wie viel Sie zu Ihrer Rente hinzuverdienen  
dürfen und welche Einkommensarten angerech-
net werden, können Sie in unseren Broschüren 
„Altersrentner/Erwerbsminderungsrentner/Hin-
terbliebener: So viel können Sie hinzuverdienen“ 
nachlesen. Wie Sie diese erhalten, können Sie im 
Kapitel „Broschüren – weitere Informa tionen für 
Sie“ nachschlagen.

Entgeltersatz-
leistungen

Entgeltersatzleistungen sind Zahlungen der Sozialver-
sicherungsträger, wenn Versicherte aus bestimmten 
Gründen vorübergehend kein Entgelt erhalten. Dazu 
zählen Kranken-, Verletzten-, Versorgungskranken-, 
Übergangs- und Arbeitslosengeld.
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Zeiten, in denen Versicherte eine dieser Leistungen be-
kommen, sind in der gesetzlichen Rentenversicherung in 
aller Regel Pflichtbeitragszeiten.

Entgeltpunkte Entgeltpunkte sind ein wichtiger Bestandteil der Rente. 
Sie werden dem Versicherten als Zahlenwerte für jedes 
Jahr in seinem Konto gutgeschrieben.

Ihr Wert ist abhängig von der Höhe des eigenen Arbeits-
entgelts im Verhältnis zum Durchschnitt aller Versicher-
ten. Wer in einem Kalenderjahr genauso viel verdient 
hat wie das Durchschnittsentgelt aller Versicherten, 
 erhält dafür einen Entgeltpunkt.

Für die Berechnung der Rente wird die Summe aller 
Entgeltpunkte in die Rentenformel eingesetzt. Je höher 
die Arbeitsentgelte und damit auch die Beitragszah-
lungen waren, desto höher ist die Zahl der Entgelt-
punkte und damit auch die Rente.

Entgeltpunkte ergeben sich darüber hinaus auch aus 
beitragsfreien Zeiten. Beitragsgeminderte Zeiten und 
geringfügige Beschäftigungen führen zu Zuschlägen an 
Entgeltpunkten. Zuschläge oder Abschläge aus einem 
Versorgungsausgleich oder Rentensplitting werden eben-
falls als Entgeltpunkte berücksichtigt. Auch Beiträge 
nach dem Beginn einer Teilaltersrente ergeben einen 
Zuschlag an Entgeltpunkten.

Unser Tipp:

Die Broschüren „Rente: So wird sie berechnet – alte 
Bundeslän der“ und „Rente: So wird sie berechnet – 
neue Bundes länder“ bieten Ihnen alle wichtigen Infor-
mationen zur Rentenformel und Renten berechnung. 
Im Kapitel „Broschüren – weitere Informationen für 
Sie“ erfahren Sie, wie sie die Broschüren bekommen 
können.
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Ersatzzeiten Ersatzzeiten sind Zeiten vor 1992, in denen Versicher-
te keine Beiträge zahlen konnten (beitragsfreie Zeiten), 
weil sie durch außergewöhnliche Umstände, wie zum 
Beispiel Kriegsgefangenschaft oder politische Haft in der 
DDR, daran gehindert waren. 

Diese Zeiten werden bei der Prüfung des Renten-
anspruchs und bei der Berechnung der Rente berück-
sichtigt.

Unser Tipp:

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre 
„Rente: Jeder  Monat zählt“. Wie Sie diese bekommen, 
können Sie im Kapitel auf Seite 51 nachlesen.

Erstattungs-
anspruch

Ein Erstattungsanspruch ist das Recht auf Rückzahlung 
eines Geldbetrages. Dieses Recht haben andere Sozial-
leistungsträger (zum Beispiel Krankenkassen, Agenturen 
für Arbeit) gegenüber der Rentenversicherung, wenn sie 
Leistungen (zum Beispiel Krankengeld, Arbeitslosengeld) 
für dieselbe Zeit gezahlt haben, für die die Rentenver-
sicherung nachträglich eine Rente bewilligt.

Erwerbs-
minderung

Erwerbsgemindert ist, wer wegen Krankheit oder Behin-
derung nur eingeschränkt arbeiten kann.

Voll erwerbsgemindert sind Personen, die aus gesund-
heitlichen Gründen weniger als drei Stunden am Tag 
unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen 
 Arbeitsmarktes arbeiten können. 

Teil weise erwerbsgemindert ist, wer aus gesundheit-
lichen Gründen mehr als drei, aber weniger als sechs 
Stun den täglich arbeiten kann. 

Erwerbsgeminderte Versicher te haben Anspruch auf 
eine volle oder teilweise Erwerbsminderungs rente, wenn 
die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Dabei kann auch 
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teilweise erwerbsgeminderten Personen eine Rente we-
gen voller Erwerbsminderung gezahlt werden, wenn sie 
arbeitslos sind.

Unser Tipp:

Welche Voraussetzungen Sie für eine Erwerbsminde-
rungsrente erfüllen müssen und wie Sie zu Ihrer Rente 
kommen, erfahren Sie in der Broschüre „Erwerbsmin-
derungsrente: Das Netz für alle Fälle“.

Erziehungs-
rente

Wenn nach einer Scheidung oder einem durchgeführten 
Rentensplitting der (frühere) Ehe- oder Lebenspartner  
stirbt, kann eine Erziehungsrente gezahlt werden, sofern  
der Versicherte ein Kind erzieht. Die Rente dient somit 
als Unterhaltsersatz und erlaubt es, sich verstärkt um 
die Erziehung der Kinder zu kümmern. Die Erziehungs-
rente wird aus dem eigenen Versicherungskonto gezahlt, 
unterliegt jedoch der Einkommensanrechnung.

Unser Tipp:

Weitere Informationen finden Sie in unserer 
Broschüre „Hinterbliebenenrente: Hilfe in 
schweren Zeiten“. Wie Sie diese erhalten, 
erfahren Sie auf Seite 51.

Feststellungs-
bescheid

Der Rentenversicherungsträger stellt die im Versiche-
rungsverlauf gespeicherten Zeiten, die länger als sechs 
Kalenderjahre zurückliegen, mit einem Feststellungs-
bescheid fest, wenn er die Kontenklärung durchgeführt 
hat.

Finanzierung 
der Renten-
versicherung

Die Rentenversicherung wird im Wesentlichen durch 
Beiträge finanziert, die Versicherte und Arbeitgeber zah-
len, sowie durch den Bundeszuschuss. Die Finanzierung 
erfolgt im Umlageverfahren (siehe auch Generationenver-
trag). Reichen die Einnahmen nicht aus, um alle Ausga-
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ben zu finanzieren, greift man auf die Nachhaltigkeits-
rücklage zurück.

Freibetrag Bei Hinterbliebenen- und Erziehungsrenten wird das 
den Freibetrag übersteigende Einkommen angerech-
net. Er beträgt je nach Rentenart ein Vielfaches des 
aktuellen Rentenwertes beziehungsweise des aktuellen 
Rentenwertes (Ost). 

Solange die Einkommensverhältnisse in den alten und 
neuen Bundesländern unterschiedlich sind, gibt es un-
terschiedlich hohe Freibeträge.

Freiwillige 
Beiträge

Freiwillige Beiträge können Versicherte an die gesetz-
liche Rentenversicherung zahlen, wenn sie nicht ver-
sicherungspflichtig sind, aber dennoch Rentenan- 
sprüche erwerben oder aufrecht erhalten wollen. Die 
frei willige Versicherung muss beantragt werden. 

Die Beitragshöhe kann zwischen einem Mindest- und 
einem Höchstbeitrag frei gewählt werden. Freiwillige 
Beiträge eines Jahres müssen bis zum 31. März des fol-
genden Jahres gezahlt werden.

Unser Tipp:

In unserer Broschüre „Freiwillig rentenversichert: Ihre 
Vorteile“ können Sie nachlesen, wann sich freiwillige 
Beiträge besonders lohnen und wie Sie sie zahlen 
können. Wie Sie diese erhalten, erfahren Sie im Kapitel 
„Broschüren – weitere Informationen für Sie“.

Generationen-
vertrag

Als Generationenvertrag wird das Grundprinzip zur 
Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung be-
zeichnet: Die Berufstätigen finanzieren mit ihren Beiträ-
gen die Renten der Älteren in der Erwartung, dass die 
nachkommende Generation später dasselbe für sie tut 
(siehe auch Umlageverfahren).



21

Geringfügige 
Beschäftigung

Eine Beschäftigung ist geringfügig, wenn die beschäf-
tigte Person entweder 
> nicht mehr als 400 Euro im Monat verdient  

(400-Euro-Job) oder
> nur für kurze Zeit beschäftigt ist, nämlich innerhalb 

eines Kalenderjahres nicht mehr als zwei Monate 
oder 50 Arbeitstage.

Eine geringfügige Beschäftigung ist für den Arbeitneh-
mer grundsätzlich versicherungsfrei. Bei den 400-Euro-
Jobs muss der Arbeitgeber allerdings regelmäßig Pau-
schalbeiträge an die Rentenversicherung und an die 
Krankenversicherung zahlen. 

Arbeitnehmer können aber auf die Versicherungsfrei-
heit verzichten, den Arbeitgeberanteil aufstocken und 
Anspruch auf das volle Leistungspaket der gesetzlichen 
Rentenversicherung erwerben (Auftockungsbeitrag).

Unser Tipp:

Alle Fragen rund um das Thema geringfügige Be-
schäftigung beantwortet Ihnen die Broschüre „Minijob 
– Midijob: Bausteine für die Rente“. Sie erfahren,  
wann eine Beschäftigung versicherungsfrei ist, welche 
Beiträge Ihr Arbeitgeber zahlt und wie zusätzliche 
eigene Beiträge die volle Leistung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung sichern. Wie Sie die Broschüre 
erhalten, können Sie auf Seite 51 nachlesen.

Gesamt-
leistungs- 
bewertung

Mit der sogenannten Gesamtleistungsbewertung werden 
Entgeltpunkte für beitragsfreie Zeiten und Zuschläge für 
beitragsgeminderte Zeiten ermittelt. Sie orientiert sich 
an der Summe der Beiträge und der Zahl der Monate, 
in denen Beiträge gezahlt wurden, und ist daher indivi-
duell abhängig vom persönlichen Versicherungskonto. 
Lücken im Versicherungsleben zählen dabei nicht mit und 
wirken sich deshalb nachteilig auf die Rentenhöhe aus.
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Gesamtsozial-
versicherungs-
beitrag

Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag ist der Gesamt-
betrag, der aus dem Arbeitsentgelt des Versicherten 
für alle Zweige der Sozialversicherung gezahlt wird, 
und zwar maximal bis zur Beitragsbemessungsgrenze. 
Er setzt sich zusammen aus Beiträgen zur Kranken-, 
Arbeitslosen-, Pflege- und Rentenversicherung. Den Ge-
samtsozialversicherungsbeitrag zahlt der Arbeitgeber 
an die Einzugsstelle (Krankenkasse).

Glaubhaft-
machung

Etwas glaubhaft machen bedeutet, einen anderen von 
einer Sache zu überzeugen, für die es keinen Beweis 
gibt. Eine Sache ist dann glaubhaft, wenn sie überwie-
gend wahrscheinlich ist. In der Rentenversicherung 
kann eine Glaubhaftmachung bei der Kontenklärung 
zum Beispiel dann in Frage kommen, wenn Nachweise 
für Beitragszeiten oder beitragspflichtiges Arbeitsentgelt 
fehlen. Helfen können dabei zum Beispiel die Aussagen 
von Zeugen. 

Grundsicherung 
im Alter und 
bei Erwerbs-
minderung

Die bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter oder bei 
Erwerbsminderung ist eine finanzielle Unterstützung für 
Personen, deren Einkünfte und Vermögen nicht für den 
notwendigen Lebensunterhalt ausreichen. Die Grund-
sicherung wird auf Antrag von den Grundsicherungs-
ämtern gegebenenfalls zusätzlich zu einer Altersrente 
oder einer Rente wegen Erwerbsminderung gezahlt.

Hinterbliebe-
nenrente

Nach dem Tod eines Versicherten können sein hinter-
bliebener Ehepartner/eingetragener Lebenspartner (Le-
benspartnerschaft) und die Kinder eine Hinterbliebenen-
rente erhalten. Dazu zählen die Witwen-, Witwer- und 
Waisenrenten.

Unser Tipp:

Welche Voraussetzungen für eine Witwen-/Witwer- 
oder Waisenrente erfüllt sein müssen, erfahren Sie 
in unserer Broschüre „Hinterbliebenenrente: Hilfe in 
schweren Zeiten“. 



23

Hinzuverdienst-
grenze

Die Hinzuverdienstgrenze ist der Eurobetrag, den ein 
Rentner höchstens zusätzlich zur Rente verdienen darf, 
ohne dass die Rente gekürzt wird beziehungsweise 
wegfällt. Hinzuverdienstgrenzen sind bei vorgezogenen 
Altersrenten und bei Renten wegen Erwerbsminderung 
zu beachten. 

Nach Erreichen der Regel altersgrenze dürfen Rentner 
unbegrenzt hinzuverdienen. Auch bei Hinterbliebenen- 
und Erziehungsrenten werden Einkünfte angerechnet 
(siehe auch Einkommensanrechnung).

Unser Tipp:

Weitere Informationen rund um das Thema Hinzuver-
dienst finden Sie in unseren Broschüren „Altersrent-
ner/Erwerbsminderungsrentner/Hinterbliebener: So 
viel können Sie hinzuverdienen“. Wie Sie diese erhal-
ten, können Sie auf Seite 51 nachschlagen.

Jahresmeldung Mit der Jahresmeldung meldet der Arbeitgeber der 
Krankenkasse als zuständige Einzugsstelle unter ande-
rem die Entgelthöhen und Beschäftigungszeiten seiner 
versicherten Beschäftigten für das jeweils zurücklie-
gende Kalenderjahr. Die Arbeitnehmer erhalten eine 
 Kopie der gemeldeten Daten.

Kapital-
deckungs-
verfahren

Das Kapitaldeckungsverfahren ist eine Finanzierungs-
form der privaten und betrieblichen Altersvorsorge: Die 
eingezahlten Beträge werden angespart, möglichst ge-
winnbringend angelegt und später mit den Erträgen aus 
der Kapitalbildung an den Versicherten/Rentner ausge-
zahlt. Die gesetzliche Rentenversicherung wird dagegen 
im Umlageverfahren finanziert.

Kindererzie-
hungsleistung

Die Kindererziehungsleistung ist eine monatliche Zah-
lung der gesetzlichen Rentenversicherung an Mütter, die  
in den alten Bundesländern vor 1921 oder in den neuen 
Bundesländern vor 1927 geboren wurden. Der Geld-
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betrag je Kind entspricht dem aktuellen Rentenwert  
beziehungsweise dem aktuellen Rentenwert (Ost).

Kindererzie-
hungszeiten

Wer Kinder erzieht, bekommt sogenannte Kinder-
erziehungszeiten als Pflichtbeitragszeiten (Pflichtbeitrag)  
in Höhe eines Durchschnittsentgelts gutgeschrieben. Die  
Beiträge dafür zahlt der Bund. Für jedes nach 1991 
geborene Kind werden die ersten drei Jahre nach dem 
Monat der Geburt als Erziehungszeit angerechnet. Für 
Geburten vor 1992 sind es zwölf  Kalendermonate.

Unser Tipp:

Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre  
„Kindererziehung: Ihr Plus für die Rente“. Wie Sie 
 diese erhalten, können Sie auf Seite 51 nachschlagen.

Klage Eine Klage ist der Antrag auf eine gerichtliche Entschei-
dung. Versicherte und Rentner können kostenlos vor 
dem So zialgericht klagen, wenn sie mit einer Entschei-
dung der Rentenversicherung nicht einverstanden sind. 
Voraussetzung dafür ist, dass sie zunächst Widerspruch 
gegen einen Bescheid (zum Beispiel Rentenbescheid, 
Feststellungsbescheid) eingelegt haben und der Wider-
spruch mit einem sogenannten Widerspruchsbescheid 
zurückgewiesen wurde.

Konto Die Deutsche Rentenversicherung führt für jeden Ver-
sicherten ein sogenanntes Versicherungskonto, in dem 
alle Daten gespeichert werden, die für die Rente wichtig 
sind – vor allem rentenrechtliche Zeiten.

Unser Tipp:

Antworten auf Fragen rund um den Sozialdatenschutz  
finden Sie in unserer Broschüre „Datenschutz – worauf 
Sie sich verlassen können“. Auf Seite 51 erfahren Sie,  
wie Sie sie bekommen können.
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Kontenklärung Durch eine Kontenklärung sollen möglichst alle Versiche-
rungszeiten des Versicherten in seinem persönlichen 
Konto gespeichert werden. Sie schafft die Voraussetzung 
dafür, dass Leistungen aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung (zum Beispiel Rehabilitationen und Renten) 
gewährt werden können.

Fehlen Zeiten im Versicherungsverlauf, können die nicht 
vorhandenen Informationen (zum Beispiel über Kinder-
erziehungszeiten oder Zeiten der Ausbildung) noch er-
gänzt werden. 

Nach einer Kontenklärung erhält der Versicherte grund-
sätzlich einen Feststellungsbescheid.

Krankenver-
sicherung der 
Rentner

Die Krankenversicherung der Rentner (KVdR) ist eine 
Pflichtversicherung für Personen, die 
> die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine ge-

setzliche Rente erfüllen und diese Rente beantragt 
haben und

> mindestens neun Zehntel der zweiten Hälfte des  
Erwerbslebens Mitglied der gesetzlichen Kranken-
versicherung oder familienversichert waren.

Krankenversicherungspflichtige Rentner müssen von 
ihrer Rente Beiträge zahlen, an denen sich der Renten-
versicherungsträger beteiligt.

Unser Tipp:

Nähere Informationen gibt Ihnen unsere Broschüre  
„Rentner und ihre Krankenversicherung“. Wie Sie 
 diese erhalten, können Sie im Kapitel „Broschüren 
– weitere Informationen für Sie“ auf Seite 51 nach-
schlagen.

Krankheit Zeiten einer Krankheit während eines Beschäftigungs-
verhältnisses zählen für die Rente mit, soweit der Ar-
beitgeber beziehungsweise die Krankenkasse weiterhin 
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Rentenversicherungsbeiträge zahlen. Krankheitszeiten 
können auch Anrechnungszeiten sein.

Lebens-
partnerschaft

Eine eingetragene Lebenspartnerschaft ist eine eingetra-
gene Verbindung eines gleichgeschlechtlichen Paares.

Die eingetragene Lebenspartnerschaft ist in der gesetz-
lichen Rentenversicherung im Wesentlichen mit densel-
ben Rechten und Pflichten verbunden wie die Ehe, 
zum Beispiel auch mit dem Anspruch auf Hinterbliebe-
nenrente oder Rentensplitting. Wird die eingetragene 
Lebenspartnerschaft aufgehoben, kann auch ein Versor-
gungsausgleich durchgeführt werden.

Unser Tipp:

Welche Voraussetzungen für eine 
Hinterbliebenenrente erfüllt sein 
müssen, können Sie in unserer 
Broschüre „ Hinterbliebenenrente: 
Hilfe in schweren Zeiten“ nach-
lesen. Wie Sie die Broschüre erhal-
ten, können Sie im Kapitel „Bro-
schüren – weitere Informationen 
für Sie“ auf Seite 51 nach schlagen.

Leistung Als Leistung werden alle Geldzahlungen oder sonstigen 
Unterstützungen der Sozialversicherung bezeichnet. Bei 
der gesetzlichen Rentenversicherung sind das vor allem 
Renten und Rehabilitationen.

Leistungen zur 
Teilhabe am 
 Arbeitsleben

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (früher „beruf-
liche Rehabilitation“) sollen es dem Versicherten ermög-
lichen, trotz Behinderung oder Krankheit weiter im 
Beruf zu bleiben oder einen neuen Beruf zu erlernen. 

Das Leistungsangebot reicht von Zuschüssen zu Hilfs-
mitteln am Arbeitsplatz bis hin zur Förderung von Um-
schulungen (siehe auch Teilhabe).
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Unser Tipp:

Alles zu diesem Thema finden Sie in unserer Broschü-
re „Berufliche Rehabilitation: Ihre neue Chance“. Wie 
Sie diese erhalten, erfahren Sie auf Seite 51.

Mindestent-
geltpunkte 
bei geringem 
 Arbeitsentgelt

Sind mindestens 35 Jahre mit rentenrechtlichen Zeiten 
vorhanden, können Pflichtbei träge vor 1992 aufgewertet  
werden. Dabei werden die Entgeltpunkte für Pflichtbei-
tragszeiten ermittelt und daraus der Monatsdurchschnitt  
gebildet. Liegt dieser unter 75 Prozent des Durchschnitts-
entgelts, werden die Entgeltpunkte für Pflichtbeiträge 
vor 1992 um 50 Prozent – maximal auf 75 Prozent des 
Durchschnittsentgelts – angehoben.

Mindestrente Eine Mindestrente gibt es in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung nicht. Die Höhe der Rente richtet sich nach 
dem individuellen Versicherungsverlauf.

Mindestver-
sicherungszeit

Wartezeit 

Minijob Geringfügige Beschäftigung

Mitwirkungs-
pflicht

Die Mitwirkungspflicht ist die Pflicht jedes Versicherten, 
der eine Leistung beantragt oder bereits erhält, bei der 
Klärung aller notwendigen Fragen mitzuhelfen.

Wird eine zumutbare Mitarbeit verweigert, kann die 
 beantragte Leistung auch verweigert werden.

Nachhaltig-
keitsfaktor

Der Nachhaltigkeitsfaktor ist eine der Zahlen, die bei der  
jährlichen Rentenanpassung in die Rentenanpassungs-
formel eingesetzt wird und mitbestimmt, wie sich die 
Renten verändern. Mit diesem Faktor wird berücksich-
tigt, wie sich das Verhältnis von Rentnern zu Beitrags-
zahlern entwickelt. Allein auf den Nachhaltigkeitsfaktor 
bezogen können sich folgende Auswirkungen auf die 
Rentenanpassung ergeben:
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> Verändert sich das Verhältnis von Rentnern zu Bei-
tragszahlern nicht, dann ist der Wert der Zahl 1 und 
die Rentenanpassung wird nicht beeinflusst.

> Wird die Gruppe der Rentenempfänger im Vergleich 
zu den Beitragszahlern dagegen größer, so fällt der 
Wert unter 1 und die Rentenanpassung fällt rechne-
risch niedriger aus.

> Wächst dagegen die Gruppe der Beitragszahler  
– zum Beispiel bei einem Wirtschaftsaufschwung –, 
er gibt sich ein Wert größer als 1. Das führt in der 
Regel zu einer Rentenerhöhung.

Nachhaltig-
keitsrücklage

Alle Rentenversicherungsträger haben eine gemeinsame 
Nachhaltigkeitsrücklage. Dort werden die überschüs-
sigen Einnahmen gesammelt. Reichen in einem Monat 
die Einnahmen nicht aus, um alle Ausgaben zu decken, 
kann man auf das zusätzliche Geld aus der Nachhaltig-
keitsrücklage zurückgreifen.

Nach-
versicherung

Scheiden versicherungsfrei Beschäftigte (zum Bei-
spiel Beamte, Berufssoldaten) aus ihrem bisherigen 
Dienstverhältnis aus und verlieren sie dadurch ihre 
Versorgungsansprüche, werden sie in der gesetzlichen 
Rentenversicherung nachträglich versichert. Für die 
Nachversicherungsbeiträge zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung muss der ehemalige Arbeitgeber aufkommen.

Nachzahlung Eine Nachzahlung ist die Zahlung von freiwilligen Bei-
trägen für weiter zurückliegende Zeiten.

In Ausnahmefällen gibt es die Möglichkeit der Nach-
zahlung beispielsweise für Zeiten einer schulischen 
Ausbildung nach dem 16. Geburtstag, die keine Anrech-
nungszeiten sind. Der Antrag für diese außerordentliche 
Nachzahlung kann nur bis zum 45. Geburtstag gestellt 
werden.

Nettorente Die Nettorente ist der Auszahlungsbetrag der Rente 
nach Abzug der Kranken- und Pflegeversicherungsbei-
träge.
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Nettorenten-
niveau

Das Nettorentenniveau ist eine Prozentzahl, die an-
gibt, wie hoch die Eckrente im Vergleich zum aktuellen 
Durchschnittsentgelt der Versicherten ist, und zwar je-
weils nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge.

Persönliche 
Entgeltpunkte

Persönliche Entgeltpunkte ergeben sich, wenn die 
Summe aller Entgeltpunkte mit dem Zugangsfaktor 
multipliziert wird. Sie gehören zu den Faktoren, die bei 
der Berechnung der Monatsrente in die Rentenformel 
eingesetzt werden. Die persönlichen Entgeltpunkte sind 
ausschlaggebend für die Höhe der Rente.

Unser Tipp:

Wie Ihre Rente berechnet wird und wel- 
chen Einfluss dabei persönliche Entgelt-
punkte haben, erfahren Sie in unseren 
Broschüren „Rente: So wird sie berechnet 
– alte Bundes länder“ und „Rente: So wird 
sie berechnet – neue Bundesländer“. Wie 
Sie sie bekommen, können Sie im Kapitel 
„Broschüren – weitere Informationen für 
Sie“ nachlesen.

Persönliche 
Voraus-
setzungen

Um eine Leistung der Deutschen Rentenversicherung zu 
erhalten, müssen bestimmte Lebensumstände vorliegen. 
Dazu gehören beispielsweise
> ein bestimmtes Lebensalter oder
> eine Einschränkung der Erwerbsfähigkeit (Erwerbs-

minderung).

Pflege Unter Pflege versteht man die Hilfe und Sorge für kran-
ke oder schwerbehinderte Menschen, die sich nicht 
allein versorgen können. Für Personen, die einen Pflege-
bedürftigen in seiner häuslichen Umgebung wenigstens 
14 Stunden wöchentlich nicht erwerbsmäßig pflegen, 
zahlt die für die Pflegeversicherung zuständige Stelle 
 gegebenenfalls Beiträge in die gesetzliche Rentenver-
sicherung ein.
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Unser Tipp:

In unserer Broschüre „Rente für Pflegepersonen:  
Ihr Einsatz lohnt sich“ können Sie nachlesen, unter 
welchen Voraussetzungen Pflegepersonen renten-
versichert sind und wie die Rentenbeiträge dann  
Ihre spätere Rente erhöhen. Im Kapitel auf Seite  
51 erfahren Sie, wie Sie die Broschüre bekommen 
können.

Pflege-
versicherung 
der Rentner

Rentner, die in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versicherungspflichtig sind (siehe auch Krankenver-
sicherung der Rentner), sind auch in der sozialen Pflege-
versicherung versicherungspflichtig. 

Den Beitrag zur Pflegeversicherung trägt der Rentner 
 allein. Er wird von der Rente einbehalten und zusam-
men mit dem Kranken versicherungsbeitrag an die 
 gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung weiter-
geleitet (siehe auch Nettorente).

Pflichtbeitrag Pflichtbeiträge sind Beiträge, die Beschäftigte zusam-
men mit ihrem Arbeitgeber an die Rentenversicherung 
zahlen, wenn sie versicherungspflichtig sind (Versiche-
rungspflicht).

Versicherungspflichtige Selbständige zahlen ihren 
Pflichtbeitrag allein.

Regelalters-
grenze

Wer die Regelaltersgrenze erreicht hat, kann auf Antrag 
– wenn die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt 
ist – die Regelaltersrente erhalten.

Die Regelaltersgrenze ist für Geburtsjahrgänge bis 1946  
der 65. Geburtstag. Sie wird für Versicherte der Geburts-
jahrgänge 1947 bis 1963 von 2012 an schrittweise auf 
den 67. Geburtstag angehoben. Für Versicherte, die 
ab 1964 geboren sind, liegt die Regelaltersgrenze bei 
67 Jahren.
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Unser Tipp:

In unserer Broschüre „Rente mit 67 – was ändert sich 
für mich?“ finden Sie die wichtigsten Änderungen für 
jede Rentenart und erfahren, welche Rente Sie den-
noch früher beanspruchen können. Auf Seite 51 kön-
nen Sie nachlesen, wie Sie sie bekommen.

Regelbeitrag Der Regelbeitrag ist der Betrag, den versicherungspflich-
tige Selbständige (Versicherungspflicht) monatlich an die 
gesetzliche Rentenversicherung unabhängig von ihrem 
tatsächlichen Arbeitseinkommen zahlen müssen. 

Bis zum Ablauf des dritten Kalenderjahres nach Aufnah-
me ihrer selbständigen Tätigkeit können sie auch den 
halben Regelbeitrag zahlen. Eine einkommensabhängige 
Beitragszahlung kann gegebenenfalls beantragt werden. 
Selbständige müssen aber mindestens den Mindestbei-
trag zahlen.

Der Regelbeitrag wird errechnet, indem die monatliche 
Bezugsgröße mit dem Beitragssatz vervielfältigt wird.

Der Mindestbeitrag ergibt sich, wenn die Geringfügig-
keitsgrenze von 400 Euro mit dem Beitragssatz verviel-
fältigt wird.

Rehabilitation Als Rehabilitation werden in der Rentenversicherung 
Hilfen für Menschen mit gesundheitlichen Problemen 
bezeichnet. Sie sollen es ihnen ermöglichen, weiter im 
Beruf zu bleiben oder wieder arbeiten zu können.

Diese Hilfen umfassen Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation, die (früher berufliche Rehabilitation ge-
nannten) Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie 
sonstige Leistungen, wie zum Beispiel Reha bilitationen 
für Kinder. Außerdem können ergänzende Leistungen 
(zum Beispiel Zahlung von Übergangsgeld) erbracht 
werden.
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Unser Tipp:

Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre 
„Mit Rehabilitation wieder fit für den Job“. 

Rendite Die Rendite ist der Gewinn aus einer Finanzanlage.

Die Rendite in der gesetzlichen Rentenversicherung 
verdeutlicht, in welchem Verhältnis (spätere) Renten-
leistungen zu den eingezahlten Beiträgen stehen.

Unser Tipp:

Wenn Sie mehr über die Rendite in der gesetzlichen 
Rentenversicherung erfahren möchten, lesen Sie bitte 
unsere Broschüre „Rendite in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung“. 

Renten Renten der gesetzlichen Rentenversicherung sind 
monatliche Zahlungen, die wirtschaftliche Folgen be-
stimmter Risiken (zum Beispiel Erwerbsminderung) 
mindern. Voraussetzung ist, dass der Berechtigte einen 
Anspruch auf sie hat und sie beantragt.

Rente bei 
Auslands-
aufenthalt

Auslandsaufenthalt 
 

Renten-
abschläge

Abschläge 

Rentenalter Im Allgemeinen wird als Rentenalter die Lebenszeit 
eines Versicherten nach dem Berufsleben bezeichnet.

In der Rentenversicherung ist das Rentenalter das Le-
bensjahr, ab dem Versicherte Anspruch auf eine Alters-
rente haben (siehe auch Rentenbeginn).
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Renten-
anpassung

Um die Rentner an der Entwick lung der Löhne und 
Gehälter zu beteiligen, werden ihre Renten regelmäßig 
zum 1. Juli eines Jahres angepasst, soweit vom Gesetz-
geber nichts anderes beschlossen wird. Dies geschieht, 
indem die Rente mit dem dann geltenden aktuellen 
Renten wert neu berechnet wird. Der jeweils aktuelle 
Rentenwert wird mit Hilfe der Rentenanpassungsformel 
ermittelt.

Solange in den alten und neuen Bundesländern noch 
unterschiedliche Einkommensverhältnisse bestehen, 
unterscheidet man zwischen dem aktuellen Rentenwert 
und dem aktuellen Rentenwert (Ost).

Rentenanpas-
sungsformel

Mit der Rentenanpassungsformel wird aus dem bishe-
rigen aktuellen Rentenwert der neue, ab 1. Juli geltende 
Wert ermittelt. 

Dabei werden die Entwicklung des Durchschnittsent-
gelts, der Nachhaltigkeitsfaktor sowie die Veränderung 
der Beiträge zur Rentenversicherung und der Beiträge 
für die Riester-Rente berücksichtigt.

Rentenartfaktor Der Rentenartfaktor bestimmt maßgeblich die Rentenhö-
he und berücksichtigt die unterschiedlichen Sicherungs-
ziele der verschiedenen Rentenarten. Er ist Bestandteil 
der Rentenformel. Hat die Rente eine Lohnersatzfunk-
tion (zum Beispiel bei Altersrenten), beträgt er 1,0. Hat 
die Rente eine Lohnzuschussfunktion (beispielsweise  
bei Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung), be- 
trägt er 0,5.

Unser Tipp:

Näheres zur Rentenberechnung und Rentenformel 
können Sie in unseren Broschüren „Rente: So wird sie 
berechnet – alte Bundesländer“ und „Rente: So wird sie 
berechnet – neue Bundesländer“ nachlesen.  Wie Sie 
diese erhalten, können Sie auf Seite 51 nachschlagen.
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Rentenauskunft Die Rentenauskunft ist eine schriftliche Information der 
Deutschen Rentenversicherung, die Versicherte ab dem 
55. Geburtstag alle drei Jahre automatisch erhalten. Auf 
Antrag wird sie auch früher versandt. Die Rentenaus-
kunft informiert unter anderem über
> alle rentenrechtlichen Zeiten des Versicherten,
> die bisher erworbenen Rentenansprüche,
> den frühestmöglichen und den regulären Renten-

beginn.

Auf Antrag wird auch über die Höhe der Beitrags-
zahlung informiert, die notwendig wäre, um die Ren-
tenminderung (Abschläge), die durch eine vorzeitige 
Inanspruchnahme einer Altersrente entstehen würde, 
auszugleichen.

Rentenbeginn Der Rentenbeginn ist der Zeitpunkt, von dem an eine 
Rente berechnet wird. 

Altersrenten und Erziehungsrenten werden von dem 
 Kalendermonat an gezahlt, zu dessen Beginn alle 
Voraus setzungen für einen Rentenanspruch erfüllt sind, 
sofern der Rentenantrag innerhalb von drei Kalender-
monaten gestellt wird. Wird der Antrag später gestellt, 
beginnt die Rente erst mit dem Antragsmonat. 

Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit (Erwerbs-
minderung) werden grundsätzlich befristet und begin-
nen frühestens mit dem 7. Kalendermonat nach dem 
Leistungsfall (Eintritt der Erwerbsminderung).

Hinterbliebenenrenten werden bereits vom Todestag des 
Versicherten an gezahlt, wenn dieser noch keine Rente 
bekommen hat. Erhielt der Verstorbene eine Rente,  
dann wird die Hinterbliebenenrente erst vom darauf-
folgenden Monat an gezahlt. Hinterbliebenenrenten 
 werden auch rückwirkend für maximal zwölf Kalender-
monate vor dem Monat, in dem die Rente beantragt 
wird, geleistet.
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Die Rente wird im Regelfall erst zum Ende des Monats 
„nachschüssig“ ausgezahlt.

Rentenbescheid Mit dem Rentenbescheid wird der Rentenanspruch 
durch den Rentenversicherungsträger schriftlich fest- 
gestellt. Er enthält Aussagen darüber, 
> welche Rente der Versicherte erhält, 
> wie hoch die Rente ist, 
> ab wann und gegebenenfalls für welchen Zeitraum 

sie gezahlt wird und
> welche rentenrechtlichen Zeiten dafür berücksichtigt 

werden.

Der Berechtigte kann gegen den Bescheid Widerspruch 
einlegen.

Rentenformel Mit Hilfe der Rentenformel wird der Monatsbetrag der 
Rente errechnet:
> Entgeltpunkte x Zugangsfaktor = persönliche Ent-

geltpunkte
> Persönliche Entgeltpunkte x Rentenartfaktor x 

 aktueller Rentenwert = monatliche Rente

Unser Tipp:

In den Broschüren „Rente: So wird 
sie berechnet – alte Bundesländer“ 
und „Rente: So wird sie berechnet – 
neue Bundesländer“ wird Ihnen die 
Rentenberechnung Schritt für Schritt 
erklärt. Wie Sie die Broschüren 
 bekommen können, erfahren Sie  
auf Seite 51.

Rentengarantie Die Rentengarantie verhindert, dass bei einer Ren ten -  
an passung sinkende Löhne zu sinkenden Renten führen 
(siehe auch Rentenanpassungsformel). Aber: Unterbleibt 
wegen der Rentengarantie eine eigentlich erforderliche 
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Rentenkürzung, werden die unterbliebenen Rentenmin-
derungen in den Folgejahren mit Rentenerhöhungen 
verrechnet. Dabei werden die positiven Rentenanpas-
sungen so lange halbiert, bis die unterbliebenen Kür-
zun gen nachgeholt worden sind.

Renten-
information

Die Renteninformation ist ein jährlicher Service der 
Deutschen Rentenversicherung. Sie soll Versicherten 
helfen, ihre Altersvorsorge zu planen, und enthält insbe-
sondere
> den aktuellen Stand des Versicherungskontos  

(Konto) und die Grundlagen der Rentenberechnung,
> die Höhe der bisher erworbenen und der voraus-

sichtlichen Rente (Regelaltersrente, Rente wegen 
 voller Erwerbsminderung),

> Informationen über die Auswirkungen künftiger 
Rentenanpassungen und

> eine Übersicht über die Höhe der gezahlten Bei träge.

Versicherte ab dem vollendeten 27. Lebensjahr erhalten 
die Renteninformation automatisch, wenn sie bereits 
fünf Jahre versichert sind. Versicherte im Alter von 55, 
58, 61 und 64 Jahren erhalten an Stelle der Renten-
information die ausführlichere Rentenauskunft.

Unser Tipp:

Lesen Sie hierzu bitte auch unsere Broschüren „Die 
Renteninformation – mehr wissen“ und „Altersvor-
sorge – heute die Zukunft planen“. Wie Sie diese  
erhalten, können Sie auf Seite 51 nachschlagen.

Rentenkonto Konto 

Rentenniveau Das Rentenniveau ist eine Prozentzahl, die angibt, wie 
hoch die Eckrente im Vergleich zum aktuellen Durch-
schnittsentgelt der Versicherten ist (siehe auch Netto-
rentenniveau).
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Rentenrecht-
liche Zeiten

Rentenrechtliche Zeiten sind alle Zeiten, die für die 
 Rente des Versicherten berücksichtigt werden können. 

Dazu zählen:
> Beitragszeiten als Zeiten mit vollwertigen Beiträgen 

oder als beitragsgeminderte Zeiten,
> beitragsfreie Zeiten und
> Berücksichtigungszeiten.

Rentensplitting Beim Rentensplitting können die Ehepartner/eingetra-
genen Lebens partner (Lebenspartnerschaft) durch eine 
übereinstimmende Erklärung bestimmen, dass ihre in 
der Ehe-/Lebenspartnerschaftszeit erworbenen Renten-
ansprüche gleichmäßig unter ihnen aufgeteilt werden.

Ehepartner und eingetragene Lebenspartner können 
dann aber keine Witwen- oder Witwerrente mehr erhal-
ten. Sie können somit zwischen dem Rentensplitting und 
dem Anspruch auf Witwen-/Witwerrente wählen.

Unser Tipp:

Wie das Rentensplitting funktioniert, erfahren Sie in 
unserer Broschüre „Rentensplitting – partnerschaft-
lich teilen“.

Rentenver-
sicherung

Die gesetzliche Rentenversicherung ist Teil des sozialen 
Sicherungssystems in Deutschland. Neben der Beratung 
in allen Fragen rund um Rente, Rehabilitation und Al-
tersvorsorge ist sie für die Zahlung von Renten zustän-
dig, wenn der Ver sicherte
> aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr oder nur 

stark eingeschränkt arbeiten kann (Erwerbsminde-
rung),

> ein bestimmtes Alter erreicht hat (Altersrenten),
> stirbt und Familienangehörige versorgt werden 

 müssen (Hinterbliebenenrente, Erziehungsrente).
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Unser Tipp:

Welche Leistungen Sie während des Berufslebens und 
später im Alter in Anspruch nehmen können, erfahren 
Sie in unserer Broschüre „Die Rentenversicherung – 
verlässlicher Partner von Anfang an“.

Rentenver siche-
rungsbeitrag

Beitragsberechnung 

Rentenversiche-
rungskonto

Konto 

Rente wegen 
Alters

Altersrenten 

Rente wegen 
Todes

Hinterbliebenenrente (Witwen-/Witwerrente, Waisen-
rente),  Erziehungsrente

Rentenwert Aktueller Rentenwert

Rentner ausweis Ausweis für Rentnerinnen und Rentner

Riester-Rente Die Riester-Rente ist eine staatlich geförderte Form der 
privaten oder betrieblichen Altersvorsorge. Die Förde-
rung umfasst Zulagen und Steuervorteile.

Unser Tipp:

Weitere Informationen sowie Hinweise auf weitere  
Ansprechpartner finden Sie in unserer Broschüre  
„Privatvorsorge von A bis Z“.

Rürup-Rente Die Rürup-Rente ist eine steuerlich begünstigte Form der  
privaten Altersvorsorge. Sie kann als Basisversorgung 
insbesondere für Personen interessant sein, die nicht  
zu den Förderberechtigten der Riester-Rente gehören, 
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zum Beispiel nicht rentenversicherungspflichtige Selb-
ständige.

Unser Tipp:

In unserer Broschüre „Altersvorsorge – heute die  
Zukunft planen“ finden Sie Informationen zu den  
unterschiedlichen Formen der Altersvorsorge und  
zu den Förder möglichkeiten. Wie Sie diese Informa-
tionen erhalten, können Sie im Kapitel auf Seite 51 
nachschlagen.

Schätzerkreis Der Schätzerkreis ist eine Gruppe von Finanzfachleuten  
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, der 
Deutschen Rentenversicherung Bund und des Bundes-
ver sicherungsamtes.

Er soll abschätzen, wie hoch die Einnahmen und die 
Ausgaben der Rentenversicherung in Zukunft sein wer-
den. Diese Informationen dienen dem Gesetzgeber als 
Grundlage, um den Beitragssatz zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung fest zulegen.

Scheidung Wird eine Ehe geschieden, wirkt sich das auch in der 
gesetzlichen Rentenversicherung aus. Es wird dann 
grundsätzlich ein Versorgungsausgleich durchgeführt.

Unser Tipp:

Alles über den Versorgungsausgleich in der Renten-
versicherung erfahren Sie in der Broschüre  
„Geschiedene: Ausgleich bei der Rente“.

Schein-
selbständige

Scheinselbständige sind Erwerbstätige, die wie Selb-
ständige auftreten, die aber tatsächlich wie abhängig 
Beschäftigte arbeiten. Scheinselbständige sind versiche-
rungspflichtig (Ver sicherungspflicht).
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Die Clearingstelle entscheidet in Zweifelsfällen hierüber.

Selbständige Selbständige sind Personen, die mit einem Betrieb oder 
freiberuflich auf eigene Rechnung und eigenes Risiko 
unternehmerisch tätig sind, um so Gewinne zu erzielen. 
Zahlreiche Selbständige sind per Gesetz rentenversiche-
rungspflichtig. Dazu zählen neben gewerbetreibenden 
Handwerkern vor allem Künstler und Publizisten.

Außerdem fallen unter die Rentenversicherungspflicht 
selbständig tätige Lehrer, Erzieher, Pflegepersonen und 
Selbständige mit einem Auftraggeber, sofern sie keinen 
versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen. 
Auch selbständig tätige Hebammen und Entbindungs-
pfleger können versicherungspflichtig sein. In Zweifels-
fällen darüber, ob eine abhängige Beschäftigung oder 
selbständige Tätigkeit vorliegt, kann von der Clearing-
stelle eine Entscheidung eingeholt werden.

Unser Tipp:

Ob Sie in der Rentenversicherung versicherungspflich-
tig sind, wie Sie sich freiwillig versichern können und 
vieles mehr, erfahren Sie in der Broschüre „Selbstän-
dig – wie die Rentenversicherung Sie schützt“. Auf der 
Seite 51 erfahren Sie, wie Sie die Broschüre bekom-
men können.

Selbst-
verwaltung

Selbstverwaltung bedeutet, dass die Mitglieder einer 
Gemeinschaft selbst über ihre Belange bestimmen.

Dies gilt auch in der Deutschen Rentenversicherung: 
Hier sind Versicherte/Rentner und Arbeitgeber über 
die sogenannten Selbstverwaltungsorgane an Entschei-
dungen der Deutschen Rentenversicherung beteiligt  
(siehe auch Sozialversicherungswahl). 

Organe der Selbstverwaltung sind die Vertreterver-
sammlung und der Vorstand.
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Sozialbeirat Der Sozialbeirat ist eine Gruppe von Sachkundigen, die 
den Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung 
prüft und die Bundesregierung in Fragen der Rentenver-
sicherung berät.

Der Sozialbeirat besteht aus Versicherten- und Arbeit-
gebervertretern, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern 
und einem Vertreter der Deutschen Bundesbank.

Sozialversiche-
rungsausweis

Jeder Beschäftigte erhält von der Rentenversicherung  
 einen Sozialversicherungsausweis. Er enthält den 
 Namen und die Versicherungsnummer des Arbeitneh-
mers.

Der Ausweis wird dem Arbeitgeber beim Antritt 
einer neuen Stelle vorgelegt. Er dient der Kontrolle 
und Feststellung der Sozialversicherungsnummer.

Sozialversiche-
rungswahl

Bei der Sozialversicherungswahl wählen die Versicher-
ten/Rentner und Arbeitgeber ihre Vertreter in die Ver-
treterversammlung (siehe auch Selbstverwaltung). Die  
Sozialversicherungswahlen – kurz Sozialwahlen ge- 
nannt – sind geheim und finden alle sechs Jahre statt.

Sozialwahl Sozialversicherungswahl

Sterbe-
vierteljahr

Das sogenannte Sterbevierteljahr (auch Sterbeüber-
gangszeit genannt) ist die Zeit bis zum Ende des dritten 
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Kalendermonats nach dem Monat, in dem der Versicher-
te gestorben ist. Längstens kann das Sterbevierteljahr 
vier Monate umfassen.

Für diese Zeit wird die Witwen- oder Witwerrente mit 
dem Rentenartfaktor 1,0 berechnet – Ehepartner bezie-
hungsweise eingetragene Lebenspartner (Lebenspart-
nerschaft) erhalten in dieser Zeit also eine Witwen- oder 
Witwerrente in Höhe der vollen Rente, auf die der Ver-
storbene Anspruch gehabt hat beziehungsweise gehabt 
hätte. 

Für das Sterbevierteljahr kann ein Vorschuss bei der 
Deutschen Post AG beantragt  werden.

Während des Sterbevierteljahres wird eigenes Einkom-
men der Witwe/des Witwers nicht angerechnet (siehe 
auch Einkommensanrechnung).

Steuern Steuern sind nicht zweckgebundene Zahlungen der 
Bürger an den Staat, die dieser dazu einsetzt, seine 
gesetzlich geregelten Aufgaben zu erfüllen. Zu diesen 
Aufgaben gehört auch die Sicherstellung der Finanzie-
rung der gesetzlichen Rentenversicherung (siehe auch 
Bundeszuschuss und Bundesgarantie).

Teilhabe Teilhabe bedeutet, gleichberechtigt am Leben in der 
Gesellschaft – hierzu zählt auch das Arbeitsleben – teil-
zunehmen.

Zu den Teilhabeleistungen der gesetzlichen Rentenver-
sicherung gehören die Leistungen zur Rehabilitation und 
zur Teilhabe am Arbeitsleben.

Teilhabe am 
Arbeitsleben

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

Teilrente Die Altersrenten können als Voll- oder Teilrente gezahlt 
werden. Die Teilrenten sind in Höhe von einem Drittel, 
der Hälfte oder zwei Dritteln der Vollrente möglich.
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Mit der Teilrente soll der Übergang in den Ruhestand 
erleichtert werden. Versicherte können bei einer Alters-
rente vor Erreichen der Regelaltersgrenze mehr hinzu-
verdienen, wenn sie eine der Teilrenten statt der Voll-
rente wäh len. Je weniger Rente sie beanspruchen, desto 
mehr kön nen sie hinzuverdienen.

Auch die Renten wegen Erwerbsminderung werden nur 
als Teilrente gezahlt, wenn die Hinzuverdienstgrenzen 
überschritten werden.

Unser Tipp:

Weitere Informationen zu den Teilrenten finden Sie in 
unseren Broschüren „Altersrentner: So viel können Sie  
hinzuverdienen“ und „Erwerbsminderungsrentner: So 
viel können Sie hinzuverdienen“. Im Kapitel „Broschü-
ren – weitere Informationen für Sie“ erfahren Sie, wie 
Sie sie bekommen.

Teilzeitarbeit Als Teilzeitarbeit wird eine stundenweise  Beschäftigung 
mit weniger als der sonst üblichen Arbeitszeit bezeich- 
net. Teilzeitbeschäftigte sind grundsätzlich wie Vollzeit-
beschäftigte in der Rentenversicherung versicherungs-
pflichtig (Versicherungspflicht, siehe auch Altersteilzeit-
arbeit).

Übergangsgeld Das Übergangsgeld ist eine finanzielle Unterstützung  
für Versicherte, die eine Leistung zur Rehabilitation  
erhalten und in dieser Zeit nicht oder nicht voll arbeiten 
können.

Unser Tipp:

Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um  
Übergangsgeld zu erhalten und wie hoch es ist, erfah-
ren Sie in unserer Broschüre „Mit Rehabilitation wie- 
der fit für den Job“.
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Über- oder 
zwischenstaat-
liches Recht

Als über- oder zwischenstaatliches Recht werden das 
Europäische Gemeinschaftsrecht und die Sozialversiche-
rungsabkommen bezeichnet. 

Sie enthalten besondere Regelungen über die Gleichbe-
handlung von Angehörigen verschiedener Staaten und 
sorgen dafür, dass Versicherungszeiten zusammenge-
rechnet und Leistungen auch über die Grenzen hinweg 
gezahlt werden können (siehe auch Ausländische Staats-
angehörige).

Unser Tipp:

Näheres können Sie in unserer Broschüre „Rente  
ohne Grenzen – arbeiten im Ausland“ nachlesen. Wie 
Sie die Broschüre bekommen, erfahren Sie im Kapitel 
auf Seite 51.

Umlage-
verfahren

Durch das Umlageverfahren wird die gesetzliche Ren-
tenversicherung finanziert: Die aktuellen Einnahmen 
(Beiträge plus Bundeszuschuss) decken die laufenden 
Rentenzahlungen und sonstigen Ausgaben. Dafür erwer-
ben die Beitragszahler den Anspruch, später selbst eine 
Rente zu erhalten, die dann von der nachkommenden 
Generation finanziert wird (siehe auch Generationenver-
trag).

Die eingehenden Beiträge werden also unmittelbar für 
die Finanzierung der Ausgaben verwendet und nicht für 
künftige Renten angespart.

Verjährung Die Verjährung gibt dem Rentenversicherungsträger 
das Recht, die Auszahlung einer beantragten Leistung, 
gegebenenfalls zu einem Teil, zu verweigern, sofern der 
Berechtigte sie bis dahin nicht geltend gemacht hat.

Zur Überschaubarkeit der öffentlichen Haushalte sind 
anspruchsberechtigte Personen verpflichtet, ihre An-
sprüche in einer angemessenen Frist zu beantragen.
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Versicher-
tenberater/
Versicherten-
älteste

Versichertenberater beziehungsweise Versichertenältes-
te sind ehrenamtliche Berater, die die Versicherten in 
allen Fragen der Rentenversicherung mit Rat und Tat 
unterstützen und bei der Antragstellung helfen.

Versicherungs-
freiheit

Versicherungsfrei sind Personen, für die keine Versiche-
rungspflicht besteht. Dazu gehören:
> geringfügig Beschäftigte und geringfügig selbständig 

Tätige,
> Personen, die aufgrund ihres Status und einer 

anderweitigen Absicherung nicht zum Kreis der 
Ver sicherten zählen (zum Beispiel Beamte, Richter 
oder Mitglieder berufsständischer Versorgungsein-
richtungen) und

> Personen, die bereits eine Altersrente oder Pension 
erhalten.

Geringfügig Beschäftigte können auf ihre Versicherungs-
freiheit verzichten, wenn sie zu den Pauschalbeiträgen 
des Arbeitgebers Aufstockungsbeiträge zahlen.

Versiche-
rungsfremde 
Leistungen

Versicherungsfremde Leistungen sind Rentenbestand-
teile, für die keine oder – im Verhältnis zur Leistung –  
nur geringfügige Beiträge eingezahlt wurden. Dazu 
gehören zum Beispiel Kinderberücksichtigungszeiten, 
Anrechnungszeiten, Ersatzzeiten, die höhere Bewertung 
beruflicher Ausbildungszeiten oder auch Auffüllbeträge 
(siehe auch Bundeszuschuss).

Versicherungs-
konto

Konto 

Versicherungs-
nummer

Die Versicherungsnummer ist eine Kennziffer, die für 
jeden Ver sicherten individuell zur Zuordnung seiner 
Daten festgelegt wird. Sie enthält unter anderem das 
Geburts datum und den Anfangsbuchstaben des Geburts-
namens.

Versicherungs-
pflicht

Versicherungspflichtig sind grundsätzlich alle Arbeitneh-
mer, sofern sie nicht nach besonderen Regelungen ver-
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sicherungsfrei (Versicherungsfreiheit) oder von der Ver-
sicherungspflicht befreit sind. Auch Selbständige können 
in der Rentenversicherung versicherungspflichtig sein.

Versicherungs-
rechtliche Vor-
aus setzungen

Damit Versicherte eine Leistung der Deutschen Renten-
versicherung erhalten können, müssen sie eine Mindest-
anzahl von bestimmten Beitragszeiten, teilweise in 
 bestimmten Zeiträumen, zurückgelegt haben.

Versicherungs-
verlauf

Der Versicherungsverlauf ist eine schriftliche Aufstellung 
aller im Konto gespeicherten rentenrechtlichen Zeiten, 
die für die Berechnung der Rente berücksichtigt werden.

Versorgungs-
ausgleich

Durch den Versorgungsausgleich werden die Renten- 
und Versorgungsansprüche, die die Partner während 
der Ehe beziehungsweise Lebenspartnerschaft erworben 
haben, im Fall einer Scheidung gleichmäßig auf beide 
verteilt. Hierüber entscheidet das Familiengericht.

Unser Tipp:

Wie der Versorgungsausgleich funktioniert und 
wie er sich auf die (spätere) Rente auswirkt,  
erfahren Sie in unserer Broschüre „Geschie-
dene: Ausgleich bei der Rente“. 

Vertrauens-
schutz

Der Gesetzgeber darf gesetzliche Regelungen, auf die 
sich der Einzelne bei seiner Lebensplanung eingestellt 
hat, nicht plötzlich nachteilig verändern. Bei Gesetzes-
änderungen gelten deshalb unter Umständen Über-
gangsregelungen oder Ausnahmen.

Vollrente Die Vollrente ist die gesamte Altersrente, im Gegensatz  
zur Teilrente. Die Hinzuverdienstmöglichkeiten sind aber  
bei der Vollrente bis zum Erreichen der Regelalters-
grenze erheblich eingeschränkt (Hinzuverdienstgrenze).

Vorschuss Ein Vorschuss ist die monatliche Zahlung von Teilbeträ-
gen der erwarteten Leistung.
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In der Rentenversicherung kann unter bestimmten Vor-
aussetzungen ein Vorschuss auf eine Rente oder ein 
Übergangsgeld gezahlt werden.

Waisenrente Nach dem Tod des Versicherten können seine Kinder bis 
zur Vollendung des 18. Lebensjahres – in bestimmten 
Fällen auch bis zum vollendeten 27. Lebensjahr – eine 
Waisenrente erhalten. Sie kann gezahlt werden an
> leibliche Kinder und Adoptivkinder,
> Stief- und Pflegekinder, die im Haushalt des Verstor-

benen lebten,
> Enkel und Geschwister, die im Haushalt des Verstor-

benen lebten oder die von ihm überwiegend unter-
halten wurden.

Unser Tipp:

Unter welchen Voraussetzungen eine Waisenrente 
 gezahlt werden kann, erfahren Sie in unserer Bro-
schüre „Hinterbliebenenrente: Hilfe in schweren 
Zeiten“. 

Wartezeit Wartezeit (auch Mindestversicherungszeit) wird die Zeit 
genannt, die Versicherte in bestimmtem Umfang in der 
gesetzlichen Rentenversicherung zurückgelegt haben 
müssen, um eine Leistung beanspruchen zu können. 

Bei der Regelaltersrente beispielsweise beträgt die soge-
nannte allgemeine Wartezeit 60 Kalendermonate (fünf 
Jahre).

Unser Tipp:

Welche Versicherungszeiten bei der Wartezeit berück-
sichtigt werden, erfahren Sie in unserer Broschüre 
„Rente: Jeder Monat zählt“. Welche Wartezeit für  
welche Altersrente gilt, können Sie in der Broschüre 
„Die richtige Altersrente für Sie“ nachlesen.
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Widerspruch Ist der Versicherte beziehungsweise Rentner mit der 
Entscheidung einer Behörde nicht einverstanden, kann 
er Widerspruch einlegen. Die Entscheidung muss dann 
noch einmal überprüft werden.

Wenn Versicherte Widerspruch gegen einen Bescheid 
der Rentenversicherung einlegen und ihnen Recht  
gegeben wird, erhalten sie einen sogenannten Abhilfe-
bescheid. Ist dies nicht der Fall, erhalten sie einen  
sogenannten Widerspruchsbescheid (siehe auch Klage).

Witwen-/ 
Witwerrente

Die Witwen- oder Witwerrente ist eine monatliche 
Zah lung der gesetzlichen Rentenversicherung an Ehe-
partner oder eingetragene Lebenspartner (Lebenspart-
nerschaft) eines verstorbenen Versicherten, die den 
Unterhalts verlust zumindest teilweise ausgleichen und 
damit die wirtschaftliche Existenz der Hinterbliebenen 
sichern soll.

Unser Tipp:

Lesen Sie hierzu auch  
unsere Broschüre „Hinter-
bliebenenrente: Hilfe in 
schweren Zeiten“. Wie Sie 
diese  bekommen, können 
Sie auf Seite 51 nachlesen.

Zeiten Rentenrechtliche Zeiten

Zugangsfaktor Mit dem Zugangsfaktor, der bei der Berechnung der 
Rente in die Rentenformel eingesetzt wird und über die 
Höhe der Rente mitbestimmt, wird berücksichtigt, ob 
das gesetzlich festgelegte Rentenalter bei Rentenbeginn 
erreicht, über- oder unterschritten ist:
> Wird die Rente früher beansprucht, ist der Zugangs-

faktor für jeden Kalendermonat der vorzeitigen 
Inanspruchnahme um 0,003 niedriger als 1,0 (die 
Rente ist demzufolge niedriger).
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> Wird die Rente erst nach Erreichen der Regelalters-
grenze trotz erfüllter Wartezeit beansprucht, ist der 
Zugangsfaktor für jeden hinausgeschobenen Kalen-
dermonat um 0,005 größer als 1,0 (die Rente wird 
also höher). 

Unser Tipp:

Alles rund um die Rentenberechnung finden Sie in 
unseren Broschüren „Rente: So wird sie berechnet – 
alte Bundesländer“ und „Rente: So wird sie berechnet 
– neue Bundesländer“. Wie Sie diese erhalten, können 
Sie im Kapitel „Broschüren– weitere Informationen für 
Sie“ nachlesen.

Zurechnungs-
zeit

Damit Versicherte, die bereits vor dem 60. Geburtstag 
eine Erwerbsminderungsrente in Anspruch nehmen 
müssen, eine ausreichende Rente erhalten, wird den 
vorhandenen Zeiten die Zeit bis zum 60. Geburtstag 
hinzugerechnet. Bei der Berechnung der Rente wird sie 
mit dem Wert berücksichtigt, der der durchschnittlichen 
monatlichen Beitragszahlung während des bisherigen 
Versicherungslebens entspricht (siehe auch Gesamt-
leistungsbewertung). 

Auch bei Hinterbliebenen- und Erziehungsrenten wird 
eine Zurechnungszeit angerechnet, wenn der Versi-
cherte vor dem 60. Geburtstag gestorben ist. Weil die 
Zurechnungszeit insbesondere bei jungen Versicherten 
eine deutliche Rentensteigerung bewirken kann, ist sie 
Garant dafür, dass Versicherte in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung von Anfang an gut abgesichert sind.

Unser Tipp:

Näheres zur Zurechnungszeit erfahren Sie in unserer 
Broschüre „Rente: Jeder Monat zählt“. 
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Zusätzliche 
Alters vorsorge

Als zusätzliche Altersvorsorge werden alle regelmäßigen 
Einkünfte bezeichnet, die ein Rentner neben der 
gesetzlichen Altersrente hat. Dies sind in der Regel die 
Erträge einer zusätzlichen Altersvorsorge, zum Beispiel 
aus einer privaten Rentenversicherung.

Unser Tipp:

In der Broschüre „Altersvorsorge – heute die Zukunft 
planen“ werden die unterschiedlichen Möglichkeiten 
der zusätzlichen Altersversorgung und deren Förde-
rung erklärt. Wie Sie diese erhalten, können Sie auf 
Seite 51 nachschlagen.

Zuzahlung Eine Zuzahlung leisten heißt, einen Teil der Kosten für 
eine Leistung selbst zu bezahlen, beispielsweise bei 
 einer stationären Leistung zur medizinischen Reha- 
bilitation und bei sonstigen Leistungen.

400-Euro-Job Geringfügige Beschäftigung
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Broschüren – weitere Informationen für Sie

Im vorigen Kapitel haben wir Ihnen weitere Broschüren genannt, mit denen 
Sie sich zu Hause in aller Ruhe informieren können. Die Broschüren können 
Sie bestellen, abholen oder einfach im Internet herunterladen.

Die kostenlosen Broschüren gibt es zu zahlreichen 
 Themen wie Reha, Rente und Altersvorsorge. Sie erhal-
ten die handlichen Hefte in allen Beratungsstellen der 
Deutschen Rentenversicherung.

Sie können auch per Telefon bestellt werden. Wählen Sie 
einfach die Nummer des kostenlosen Servicetelefons  
0800 10004800 und schon sind die Broschüren auf dem 
Weg zu Ihnen nach Hause.

Auf der Internetseite www.deutsche-rentenversiche-
rung.de finden Sie alle Publikationen der Deutschen 
Rentenver sicherung und können sie dort per Mausklick 
ganz einfach online bestellen oder herunterladen.

http://www.deutsche-rentenversicherung.de
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Wir informieren. Wir beraten. Wir helfen.

Beratung ganz in Ihrer Nähe
Auskunfts- und Beratungsstellen: Bei Ihnen sind noch Fragen offenge-
blieben? Wir sind für Sie da: In unseren Auskunfts- und Beratungsstellen 
ganz in Ihrer Nähe. Wir helfen Ihnen kompetent, neutral und natürlich 
 kostenlos. Besuchen Sie uns zu einem persönlichen Gespräch. In den 
Gemeinsamen Servicestellen für Rehabilitation informieren wir Sie auch 
über die Angebote anderer Kostenträger. 
Versichertenberater/-innen und Versichertenälteste: Die bundesweit 
ehrenamtlich tätigen Versichertenberaterinnen und -berater beziehungs-
weise Versichertenältesten beraten Sie und helfen Ihnen beim Ausfüllen 
von Anträgen.
Wo Sie uns finden: Alle Adressen finden Sie auf der Internetseite 
www.deutsche-rentenversicherung.de und auf den Seiten Ihres Renten-
versicherungsträgers. Unter info@deutsche-rentenversicherung.de können 
Sie uns außerdem gern eine E-Mail schicken. Oder Sie nutzen dazu unser 
Formular „Kontakt“ im Internet.

Kostenloses Servicetelefon

Wählen Sie zum Nulltarif die Nummer der Deutschen Rentenversicherung:
Unter 0800 10004800 erreichen Sie unsere Experten.
Wir sind für Sie da: Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 19.30 Uhr, 
Freitag von 7.30 bis 15.30 Uhr.

Internet
Unter www.deutsche-rentenversicherung.de erreichen Sie uns rund um die 
Uhr. Sie können Vordrucke oder Broschüren herunterladen, bequem eine 
Renteninformation anfordern und sich über viele Themen in der Renten-
versicherung informieren.

Versicherungsämter der Stadt- und Landkreise als unsere Partner
In den meisten Regionen können Sie auch hier Ihren Rentenantrag stellen, 
Vordrucke erhalten oder Ihre Versicherungsunterlagen weiterleiten lassen.

http://www.deutsche-rentenversicherung.de
mailto:info@deutsche-rentenversicherung.de
http://www.deutsche-rentenversicherung.de
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Die Träger der Deutschen Rentenversicherung

Deutsche Rentenversicherung
Baden-Württemberg

Gartenstraße 105
76135 Karlsruhe
Telefon 0721 825-0

Deutsche Rentenversicherung
Bayern Süd

Am Alten Viehmarkt 2
84028 Landshut
Telefon 0871 81-0

Deutsche Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg

Bertha-von-Suttner-Straße 1
15236 Frankfurt/Oder
Telefon 0335 551-0

Deutsche Rentenversicherung
Braunschweig-Hannover

Lange Weihe 2
30880 Laatzen
Telefon 0511 829-0

Deutsche Rentenversicherung
Hessen

Städelstraße 28
60596 Frankfurt/Main
Telefon 069 6052-0

Deutsche Rentenversicherung
Mitteldeutschland

Georg-Schumann-Straße 146
04159 Leipzig
Telefon 0341 550-55

Deutsche Rentenversicherung
Nord

Ziegelstraße 150
23556 Lübeck
Telefon 0451 485-0

Deutsche Rentenversicherung
Nordbayern

Wittelsbacherring 11
95444 Bayreuth
Telefon 0921 607-0

Deutsche Rentenversicherung
Oldenburg-Bremen

Huntestraße 11
26135 Oldenburg
Telefon 0441 927-0
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Deutsche Rentenversicherung
Rheinland

Königsallee 71
40215 Düsseldorf
Telefon 0211 937-0

Deutsche Rentenversicherung
Rheinland-Pfalz

Eichendorffstraße 4-6
67346 Speyer
Telefon 06232 17-0

Deutsche Rentenversicherung
Saarland

Martin-Luther-Straße 2-4
66111 Saarbrücken
Telefon 0681 3093-0

Deutsche Rentenversicherung
Schwaben

Dieselstraße 9
86154 Augsburg
Telefon 0821 500-0

Deutsche Rentenversicherung
Westfalen

Gartenstraße 194
48147 Münster
Telefon 0251 238-0

Deutsche Rentenversicherung
Bund

Ruhrstraße 2
10709 Berlin
Telefon 030 865-0

Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See

Pieperstraße 14-28
44789 Bochum
Telefon 0234 304-0
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Die gesetzliche Rente ist und bleibt 
der wichtigste Baustein für die Alters-
sicherung. 

Kompetenter Partner in Sachen Alters-
vorsorge ist die Deutsche Renten-
versicherung. Sie betreut 52 Millionen 
Versicherte und mehr als 20 Millionen 
Rentner.

Die Broschüre ist Teil unseres  
umfangreichen Beratungsangebotes.

Wir informieren.  
Wir beraten. Wir helfen.
Die Deutsche Rentenversicherung.

Größe: 100 % (bei A5 > 71%)
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